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Führe r un d Held , sonder n der Mensc h Kościuszko , seine simuliert e un d wirk-
liche Krankhei t in der Gefangenschaf t un d seine psychisch e Dispositio n — de r 
,unbekannt e Kościuszko ' 2, nervös , zeitweise von Ängsten un d Verfolgungswahn 
heimgesucht . De r eingang s erwähnt e quellenkritisch e Ansatz , de r sich aus de r 
Beschäftigun g mi t Niemcewic z un d dessen literarische n Arbeiten herleitet , wird 
in den Beiträge n VI un d VII I entfaltet : „Niemcewic z übe r Kościuszk o in den 
,Note s sur ma captivite' " un d „Lo b un d Prei s (pochwaùa) Tadeus z Kościuszko s 
durc h J. U. Niemcewicz" . Reizvol l ist besonder s diese letzt e Arbeit, Da s Konzep t 
der unveröffentlich t gebliebene n „Pochwaùa" ist durc h D . wiederaufgefunde n 
worden . Niemcewic z ha t sie im Jahr e 1820 geschriebe n als Antwor t auf die kur z 
vorhe r erschienen e Biographi e Kościuszko s von Jullie n (vgl. S. 366). E r besaß 
sicher die besseren Informationen , mußt e andererseit s aber Rücksich t nehme n 
auf die von de r Restauratio n ausgeübt e Zensur . Di e Prüfun g de s biographisch -
historische n Aussagewertes dieser Schrif t wird auch dadurch 5 erschwert , daß 
Niemcewicz s Grol l gegenübe r dem ,Naczelnik ' nac h dessen heimliche r Abreise 
au s den Vereinigte n Staate n wohl nie ganz abgebau t wurde . Auch diesem Pro -
blem geht D . nach . 

De m Buch vorangestell t ist ein einfühlsame s un d sachkundige s Vorwort von 
Stanisùaw H e r b s t , de r sich durch , eine Reih e eigener Arbeiten als Kenne r 
de r Materi e ausgewiesen hat . Sein Urtei l übe r das Buch in seine r Gesamthei t 
dürft e zutreffen : „E s bring t sicher eine Meng e neue r Quelle n un d Gedanke n 
für Forsche r un d Liebhabe r de r Geschichte ; es wird, sogar mi t seinen Wider-
sprüchen , zur Vertiefun g des Wissens beitragen " <(S. 9). Freilic h wird bei diesen 
Arbeiten , mi t dere n Hilfe sich ein facettenarti g zusammengesetztes , wissen-
schaftlic h abgesicherte s Kosciuszko-Bil d forme n soll, auc h die ganze Problema -
tik der klassisch-biographische n Geschichtsschreibun g deutlich . Kościuszko s 
individuell e Größ e konnt e nu r unte r den Bedingunge n de r gesellschaftliche n 
un d staatliche n Transformatione n in der Auflösungsphase de r alte n Adels-
republii k wirksam werden , ist nu r in diesem Zusammenhan g verständlich . Es 
bleibt die Frage , wie weit ein psychologisierend-personalisierende r Ansatz hie r 
noc h trägt . 

Bielefeld Pete r Böhnin g 

2) De r Buchtite l schein t übrigen s nich t vom Vf. selbst zu stammen . 

Stanislaw Grodziski: Historia ustroju spoùeczno-politycznego Galicji 1772—1848. 

[Geschicht e der sozialpolitische n Verfassung Galizien s 1772—1848..] PAN , 
Oddzia ù w Krakowie . Prac e Komisj i Historycznej , Nr . 28.) Zakùad Narodow y 
im. Ossolińskich , Wyd. PAN . Breslau , Warschau , Krakau , Danzi g 1971. 303 S., 
dt . Zusfass, 

Währen d ma n sich, mi t der Sozialverfassun g Galizien s in der Autonomiezei t 
(also seit etwa 1860) oft befaßt hat , gab es für die vorhergehend e Zei t bishe r 
nu r die ältere n Werke von Balzer un d Kutrzeba . Da s Buch, von G r o d z i s k i 
(de r schon mehrer e rechtsgeschichtlich e Artikel, besonder s über , Galizien , ver-
öffentlich t hat ) füllt also eine Lück e aus. Galizie n kam 1772 an Österreich , also 
vor de n polnische n Reformversuche n der 1780/1790e r Jahre . Dagege n war da-
mal s der Josephinisrnu s in Österreic h am Werke. Aber in Galizie n hatt e er, im 
ganzen gesehen , kein e günstigen Folgen . Zwar ha t er etwas die Mach t von 
Adel un d Kleru s zurückgedrängt , aber die Zentralisierung , die er anstrebte , 
kam fast nu r negati v zur Wirkung . 1790 starb Josep h II. , ih m folgte Leopol d II . 
Damal s macht e de r galizische Adel dem Kaise r Vorschläge für ein e bessere 
Verwaltun g Galiziens , die sog. Chart a Leopoldin a (siehe S. 262 ff.). Aber da der 
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Kaiser 1792 starb, hörte man nichts mehr davon. Es setzte eine starke Reaktion, 
lies: .Polizeiherrschaft, ein. Dazu kamen die für Österreich unglücklichen napo-
leonischen Kriege mit ihren Folgen. Galizien wurde ausgebeutet, einmal, indem 
man die von den polnischen Königen übernommenen Staatsdomänen massen-
haft verkaufte, die Salzwerke stark beanspruchte, vor allem aber durch Steuern 
aller Art und Rekrutierung. Während der Adel (und das schwache Bürgertum) 
unter der Steuerlast seufzte (im alten Polen war der Adel fast steuerfrei), hatten 
die Bauern unter der Rekrutenaushebung zu leiden, was sie in Polen nicht 
gekannt hatten — die Dienstzeit war zunächst lebenslang, später 14 Jahre. 
Außerdem benutzte der Adel die Rekrutierung, um „ungebärdige" Bauern los 
zu werden. Wien tat nichts, um die Lage der Bauern gegenüber dem Adel zu 
verbessern. Die mehrfachen Staatsbankrotte schadeten zwar allen Ländern 
Österreichs, aber dem armen Galizien besonders, zumal dieses durch Verbot 
des Getreide- (und Holz-)Handels auf der Weichsel und eine merkwürdige Zoll-
gesetzgebung und -erhebung sehr geschädigt worden war. Auch für das Bil-
dungswesen geschah wenig, einiges war sogar negativ. Die „Politische Schul-
Verfassung" von 1805 (sie galt bis 1875) war wohl die reaktionärste Europas und 
ein erheblicher Rückschritt gegenüber früheren Zeiten, besonders unter 
Joseph II. 1772 gab es in Galizien 21 Gymnasien, 20 Jahre später nur sechs. „Man 
muß mit Trauer sehen, daß mittelmäßige Köpfe, und das aus den untersten 
Gesellschaftsschichten, Kenntnisse sich anzueignen suchen . . . solche Leute wer-
den sogar für die bürgerliche Gesellschaft schädlich und gefährlich", hieß es 
(S. 258). Von 1809—1817 gab es keine Universität im Lande, und die Lemberger 
wurde 1817 eigentlich nur eröffnet, um zu verhindern, daß die Jugend in Kra-
kau und Warschau — außerhalb der österreichischen Zensur — studierte. 

Das Buch: ist rechtshistorisch, es schildert die Normen, viel weniger die Fak-
ten; oft muß der Vf. sagen, daß die Normen auf dem Papier blieben. Mit unge-
heurem Fleiß hat G. die einzelnen Gesetzesvorsehriften auf den verschiedenen 
Gebieten in den galizischen und österreichischen Gesetzessammlungen heraus-
gesucht hinsichtlich ihres Erlasses und ihres Inkrafttretens. Österreichische 
Gesetze wurden oft erst nach zehn und noch mehr Jahren in Galizien rechts-
kräftig. Die allgemeine Verwaltung — hin und her schwankend — brachte 
eigentlich kaum Positives zustande. Die landfremde Bürokratie, die oft nicht 
einmal die Sprache der zu Verwaltenden beherrschte und nicht immer nur aus 
guten Elementen bestand, machte viele Fehler. Dagegen waren auf dem Gebiete 
des Rechtswesens neue und fortschrittliche Prinzipien zu verzeichnen (siehe 
S. 184—219). Auch hier gab es mehrere Perioden. Zuerst ließ man die polnischen 
Gesetze und Gerichte weiter bestehen (allerdings mit Verbot eines Anrufens 
höherer Gerichte, die nicht an Österreich, gekommen waren). Dann wurden 
kleinere, meist unglückliche Reformen durchgeführt. Die große Reform erfolgte 
1784. Diese Reform Josephs II. hatte vier Prinzipien: 1. Trennung von Gerichts-
wesen und Verwaltung, 2. Unifikation des Gerichtswesens in der ganzen Monar-
chie, 3. Schwächung und zum Teil Liquidierung des Standesgerichtswesens, 
4. Trennung von Zivil- und Strafgerichten. Wenn es auch, nicht gelang, die 
Zivilgerichte für alle Staatsbürger zu vereinen (es blieben Adelsgerichte), so 
wurden wenigstens die Strafgerichte zusammengefaßt. Auf Einzelheiten müssen 
wir verzichten, übrigens gibt die deutsche Zusammenfassung (S. 295—299) das 
Wesentliche. Außer auf Akten und Gesetzsammlungen stützt sich G. auf eine 
umfangreiche Literatur (Liste S. 2,82—294) in polnischer, deutscher und ukrai-
nischer Sprache. Während er gegenüber dem Aufstand von 1846 ein vernünftiges 
Urteil vertritt (Wien war nicht allein schuld), behauptet auch er, Österreich, 
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vor allem Josep h II. , wollte Galizie n germanisieren , un d stellt sozusagen mi t 
Freud e fest, daß „di e josephinische n Kolonie n nu r Inselche n waren , die die 
ihne n gesetzte Aufgabe der Germanisierun g (?W.M. ) nich t erfüllen konnten " 
(S. 91). E r stellt mi t besseren Gründe n fest, daß die deutsche n Beamte n sich oft 
un d schnel l polonisierten , „meis t infolge Heirate n mi t dem polnische n Adel un d 
dami t sozialem Aufstieg". Interessan t ist auch die Behandlun g de r Juden , bei 
dene n ma n ebenfall s von eine m Extre m ins ander e fiel (S. 99 ff.). 

Was der Tite l nich t sagt, ist, daß das Buch auc h die Verhältniss e im sog. 
Westgalizien, das 1795—1809 zu Österreic h gehörte , schilder t un d oft auch die 
Verhältniss e in Krakau , das 1795—1809 un d ab 1846 zu Österreic h gehörte . — 
Wenn ma n an das reich e geistige un d politisch e Leben im Herzogtu m Warscha u 
un d im Königreic h Pole n (bis 1831) denk t un d daran , daß u m 1840 Pose n ein 
geistiges Zentru m des Polentum s war, kan n ma n den Worte n des Vfs. (S. 299) 
zustimmen , daß „Galizie n 1772—1848 unte r den dre i Teilen des frühere n Polen s 
das Gebie t darstellte , in welchem die Lage der Gesellschaftsordnun g der pol-
nische n Natio n am schlechteste n war". 

Braunschwei g Walthe r Maa s 

Franciszka Ramotowska: Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w 

królestwie polskim w latach 1860—1862. [Di e Haltun g der zaristische n Re -
gierun g gegenübe r den patriotische n Manifestatione n im Königreic h Pole n 
in den Jahre n 1860—1862.] (Instytu t Histori i PAN. ) Zakùad Narodow y im . 
Ossolińskich , Wyd. PAN . Breslau , Warschau , Krakau , Danzi g 1971. 441 S., 
12 Abb. a 24 Tal , franz . Zusfass. 

Die umfangreich e Literatu r zum Hundertjahresjubiläu m des polnische n 
Januar-Aufstande s hatt e in erste r Lini e die Zusammenarbei t von polnische n 
un d russischen Revolutionäre n im Auge — dabe i ist viel Neue s zutage gekom-
men , aber nich t ohn e daß dere n unmittelbar e Auswirkung auf die russische 
Politi k gegenübe r den Aufständische n überschätz t worde n wäre. Di e Lostren -
nun g des Königreich s Pole n vom Russische n Reic h ist bekanntlic h währen d des 
Krimkriege s als eine s der englische n Kriegsziele verkünde t worden , ohn e daß 
die Westmächt e späte r darau f zurückgekomme n wären . Aber es war Vorsicht 
geboten , nich t zuletz t wegen der Annäherun g an Frankreich: , die die folgende n 
Jahr e der russischen Politi k charakterisierten . Alexande r II . ging auf Ausgleich 
aus; nu r differierte n in den verschiedene n Schichte n der polnische n Gesellschaf t 
die Vorstellunge n übe r wünschbar e un d möglich e Ziele . Schie n es Anfang 1861 
noc h so, als könnte n die unruhige n Studente n un d Städter , die „Roten" , die 
unte r dem Einflu ß de r radikale n Emigratio n die volle Unabhängigkei t des 
Lande s forderten , isoliert werden , so ändert e sich dieses langsam . Wielopolsk i 
hatt e eine echt e Chance , in allen entscheidende n Bereiche n wie in der Schul e 
usw. die weitgehend e Selbstverwaltun g durchzusetzen . Solange aber der laut -
starke Teil de r polnische n Öffentlichkei t die volle Wiederherstellun g eine s 
selbständige n Polen s in de n Grenze n von 1772 fordert e — am 12'. August 1861 
wurd e der Jahresta g de r Unterzeichnun g der Unio n von 1386 in Warscha u feier-
lich begangen —, konnt e Petersbur g nich t wirklich nachgeben . Je unruhige r die 
Verhältniss e wurden , u m so stärke r wurd e das Gewich t des Militär s mi t de r 
Politi k des rücksichtslose n Durchgreifen s auf der russischen Seite , desto viel-
deutige r die Haltun g de r katholische n Kirch e auf de r polnischen . Auf Grun d 
de r russischen un d polnische n Akten sind die vielfach widersprüchliche n Vor-
stellunge n übe r eine möglich e Lösun g dieses Konflikte s in den verschiedene n 
Phase n eindrücklic h dargestell t worden ; die Vergeblichkei t des Ausgleichs war 


